
Verbandsgemeinde Freinsheim
fUr die

Ortsgemeinde Freinshl$i.m

BegrUndung des Bebauungsplanes ''Änderungsplan l zum genehmigten
Bebauungsplan Südlicher Ortsteil'' der Ortsgemeinde
Freinsheim

1. Das Bebauungsgebiet ''SUdlicher Ortsteil'' bezweckt die Schaffung
von Bauland, da sämtliche genehmigten Bebauungspläne verwirk-
licht sind .

2 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem Flächen-
nutzungspJ.an ausgewiesen.
Gegen den Flächennutzungsplan bestehen aus der Sicht der Raum-
ordnung und Landesplanung gem. RE vom 5.1.1972. Az.: 433-11-DUW
Freinsheim/F keine Bedenken.

3 Der Hauptsammler 4 (Straße ''llinter den RUstern") ist zum Anschluß
des bestehenden sUdwestlichen Ortsteils (DUrkheimer Hohl,
Kapellenhof, L>r.-Lehmann-5tr.) an die Kläranlage mit einem Kosten-
aufwand von 600.000,-- DI'1 1971 bebaut worden. Durch diesen
Kanalbau wird gleichzeitig das gesamte neue Bebauungsgebiet erschlos
sen und dame.t die Wirtschaftlichkeit dieser Investition erst ge-
währlei steg
Die Aufwendungen der Gemeinde fUr Planungsarbeiten (Bebauungsplan -
Kanalplan) betragen bereits ca. 30.000,-- Dr4.
Die Planung der Kläranlage .in bleisenlieim am Sand ist abge-
schlossen. Der Bau soll spätestens 1976 \verwirklicht werden.

V

4. Das gesamte Baugebi.et "Südlicher Ortsteil'' schmiegt sich an den
Ortskern an und trägt wesentlich zur Arrondierung des Gesamtorts
bildes bei

5. In Freinsheim besteht eine sehr starke fdachfrage nach Baugelände,
die in den zurückliegenden Jahren nicht befriedigt werden konnte.

6. Die erforderlichen Erschließungsanlagen werden vor der baulichen
f-nutzung der GrundstUcke, spätestens jedoch bis zur Fertigstellung
der anzuschließenden baulichen Anlagen durchgefUhrt.

7. Die AnJ.aßen, die nicht Erschließungsanlagen im Sinne des $ 127
Abs. 4 BBauG sind, werden gem. den bestehenden Ortssatzungen und
GebUhrenverordnung der Versorgungsunternehmen elfi datet
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a) Abwasserkanal durch die Verbandsgemeinde Freinsheim
b) tVasser"elsa:g--g wle vor

c) Stromversorgung Pfalzwerke AG, Ludwigshafen

8
Die Erschließungskosten werden von der Gemeinde nach I'maßgabe
der Satzung Uber die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in
ihrer jeweils gültigen Fassung erhoben.

9 Die Uberschlägig ermittelten Kosten, die der Gemeinde bei der
Verwirklichung der Planung voraussichtlich entstehen, betragen1 .600.000,-- DFI. ' '

10 FUr die Verwirkt.ichung des''Änderungsplanes l zum Bebauungsplan
Südlicher Ortsteil'' ist, soweit erforderlich, eine Umlegung
in Teilabschnitten vorgesehen.

11 . Beschreibung des Plangebietes

Der Geltungsbereich der Bebauung erfaßt die Plan-Nrn
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Tei l f ]. äche

Freinsheim, den 2o. Oktober 1975

Vorstehende BegrUndung
vom 24.11.1975 - 29.12.1975 zur öffentlichen Einsichtnahme
ausgelegen .

Freinsheim, den 1 2. 4. 1 976
Der Ortsbürgermeister


